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Ergänzende Lieferbedingungen zu den Lademitteln der uesa GmbH

Sie erhalten mit der Anlieferung Ihrer Ware Lademittel, wie Europaletten, Gitterboxen, Holz-
aufsatzrahmen, oder andere tauschfähige Transporthilfsmittel.

Diese werden mit der anliefernden Spedition getauscht.

Hierzu hat der Anlieferer einen entsprechenden Palettenschein.
Sollte es Ihnen nicht möglich sein, diese Lademittel zu tauschen, muss dieser Sachverhalt 
auf dem Palettenschein vermerkt werden.

Die anliefernde Spedition teilt uns diesen Nicht-Tausch am folgenden Tag mit.

Sie haben ab dem Folgetag der Mitteilung durch die Spedition

15 Arbeitstage (Mo-Fr)

Zeit, die Lademittel an die uesa GmbH zurückzuführen.

Sind die Lademittel bis zu diesem Zeitpunkt nicht bei uns eingetroffen oder haben Sie 
keinen späteren Termin mit uns vereinbart, gehen wir davon aus, dass Sie die Lademittel 
kaufen wollen und stellen Ihnen diese in Rechnung.
Es liegen folgende Preise für Lademittel vor:

Gitterbox = 165 €; Europalette = 35 €; Holzaufsatzrahmen = 55 €

Einwegverpackungen unterliegen keiner Rückgabepflicht.

Werden Lademittel beschädigt bei Ihnen angeliefert, ist dieser Zustand sofort auf dem 
Palettenschein gegen Unterschrift des Frachtführers zu vermerken.

Beschädigte Europaletten sind nicht rückgabepflichtig, beschädigte Gitterboxen 
(ein Foto der verpackten Ware ist beizufügen) verbleiben jedoch in der Rückgabepflicht 
(Absprache mit Versender).

Gibt es keinen Vermerk auf den Frachtpapieren, gehen wir von einer unbeschädigten 
Anlieferung aus, spätere Reklamationen zu den Lademitteln werden nicht anerkannt.

Die aufgeführten Preise können sich der Marktlage, in der Höhe, anpassen.


